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Anlage 1 
Vergütungstabellen Allgemein 
 
Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 

 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
E 15     4.953,60 €      5.277,53 €      5.638,86 €      6.132,14 €      6.639,56 €      6.973,38 €  
E 14     4.503,46 €      4.796,78 €      5.179,83 €      5.604,91 €      6.078,74 €      6.418,92 €  
E 13     4.165,88 €      4.487,36 €      4.853,31 €      5.250,64 €      5.718,18 €      5.971,90 €  
E 12     3.753,29 €      4.123,21 €      4.555,50 €      5.035,17 €      5.598,01 €      5.865,07 €  
E 11     3.629,14 €      3.969,37 €      4.289,06 €      4.635,91 €      5.110,60 €      5.377,67 €  
E 10     3.505,80 €      3.772,38 €      4.075,43 €      4.404,10 €      4.770,09 €      4.890,27 €  
E 9c     3.409,06 €      3.646,87 €      3.905,49 €      4.184,15 €      4.483,72 €      4.698,47 €  
E 9b     3.210,20 €      3.433,10 €      3.572,97 €      3.986,90 €      4.232,18 €      4.516,30 €  
E 9a     3.104,06 €      3.296,09 €      3.482,96 €      3.898,69 €      3.992,75 €      4.232,91 €  
E 8     2.953,30 €      3.137,93 €      3.265,81 €      3.393,49 €      3.530,42 €      3.596,27 €  
E 7     2.785,71 €      2.998,42 €      3.125,14 €      3.253,02 €      3.373,64 €      3.438,41 €  
E 6     2.737,84 €      2.912,90 €      3.035,65 €      3.157,13 €      3.276,44 €      3.337,22 €  
E 5     2.636,09 €      2.805,90 €      2.920,60 €      3.042,05 €      3.154,92 €      3.213,25 €  
E 4     2.522,36 €      2.694,20 €      2.838,38 €      2.928,13 €      3.017,88 €      3.070,44 €  
E 3     2.486,42 €      2.671,22 €      2.716,19 €      2.818,99 €      2.896,13 €      2.966,79 €  
E 2     2.323,94 €      2.505,85 €      2.551,20 €      2.615,92 €      2.758,17 €      2.906,97 €  
E 1 

 
    2.355,52 €      2.388,86 €      2.430,55 €      2.469,42 €      2.569,47 €  
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Anlage 2 
Vergütungstabellen Sozial- und Erziehungsdienst 
 
Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 

 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
S 18         4.458,20 €      4.571,79 €      5.134,51 €      5.556,51 €      6.189,53 €      6.576,36 €  
S 17         4.110,52 €      4.395,96 €      4.853,14 €      5.134,51 €      5.697,17 €      6.027,75 €  
S 16         4.026,38 €      4.304,54 €      4.614,00 €      4.993,81 €      5.415,82 €      5.669,04 €  
S 15         3.884,14 €      4.149,76 €      4.431,15 €      4.754,68 €      5.275,17 €      5.500,22 €  
S 14         3.847,03 €      4.109,38 €      4.422,05 €      4.740,10 €      5.091,81 €      5.337,97 €  
S 13         3.756,97 €      4.012,60 €      4.360,80 €      4.642,12 €      4.993,81 €      5.169,65 €  
S 12         3.747,09 €      4.002,01 €      4.335,64 €      4.631,04 €      4.996,80 €      5.151,53 €  
S 11b         3.697,55 €      3.948,84 €      4.125,39 €      4.575,55 €      4.927,22 €      5.138,23 €  
S 11a         3.631,49 €      3.877,94 €      4.053,00 €      4.501,47 €      4.853,14 €      5.064,15 €  
S 10         3.394,81 €      3.718,24 €      3.879,97 €      4.363,14 €      4.757,25 €      5.080,96 €  
S 9         3.371,39 €      3.598,79 €      3.864,55 €      4.253,22 €      4.620,71 €      4.902,44 €  
S 8b         3.371,39 €      3.598,79 €      3.864,55 €      4.253,22 €      4.620,71 €      4.902,44 €  
S 8a         3.303,85 €      3.526,31 €      3.755,83 €      3.973,29 €      4.185,86 €      4.409,39 €  
S 7         3.223,59 €      3.440,19 €      3.655,70 €      3.871,17 €      4.032,82 €      4.276,40 €  
S 4         3.091,81 €      3.298,76 €      3.487,33 €      3.615,30 €      3.736,51 €      3.925,36 €  
S 3         2.924,89 €      3.119,62 €      3.300,78 €      3.467,12 €      3.543,23 €      3.634,14 €  
S 2         2.719,14 €      2.838,41 €      2.926,64 €      3.022,45 €      3.130,19 €      3.237,95 €  
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Anlage 3a  
Vergütungstabellen Pflege 
 
Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 
 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
P 16       4.948,85 €      5.114,94 €      5.651,24 €      6.276,41 €      6.552,17 €  
P 15       4.847,09 €      4.999,09 €      5.379,10 €      5.833,89 €      6.007,57 €  
P 14       4.734,92 €      4.883,26 €      5.254,07 €      5.757,88 €      5.849,82 €  
P 13       4.622,78 €      4.767,43 €      5.129,03 €      5.390,13 €      5.457,55 €  
P 12       4.398,42 €      4.535,73 €      4.878,96 €      5.089,81 €      5.187,87 €  
P 11       4.174,11 €      4.304,05 €      4.628,90 €      4.844,63 €      4.942,71 €  
P 10       3.951,87 €      4.072,74 €      4.415,60 €      4.581,08 €      4.685,28 €  
P 9       3.770,53 €      3.951,87 €      4.072,74 €      4.305,27 €      4.403,33 €  
P 8       3.490,40 €      3.647,59 €      3.849,10 €      4.011,86 €      4.239,52 €  
P 7       3.304,69 €      3.490,40 €      3.776,15 €      3.919,00 €      4.066,15 €  
P 6     2.820,44 €      2.990,59 €      3.161,86 €      3.526,14 €      3.619,00 €      3.790,39 €  
P 5     2.718,00 €      2.950,63 €      3.019,01 €      3.133,28 €      3.219,01 €      3.420,40 €  

 
 
 
 
Anlage 3b  
Vergütungstabellen Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie Präsenzkräfte 
 
Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 
 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
A 4  2.802,62 €   2.993,55 €   3.153,75 €   3.253,48 €   3.353,20 €   3.411,60 €  
A 3  2.762,69 €   2.968,02 €   3.017,99 €   3.132,21 €   3.217,92 €   3.296,43 €  
A 2  2.582,16 €   2.784,28 €   2.834,67 €   2.906,58 €   3.064,63 €   3.229,97 €  
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Anlage 4 
Vergütungstabellen Rettungsdienst  
 
Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
R10 -     4.671,36 €      4.890,48 €      5.069,77 €      5.398,44 €      5.580,34 €  
R9c -     4.388,38 €      4.594,22 €      4.762,66 €      5.071,41 €      5.361,47 €  
R9b -     4.218,23 €      4.416,10 €      4.578,00 €      4.874,79 €      5.153,60 €  
R9a -     4.082,54 €      4.274,04 €      4.430,74 €      4.568,90 €      4.830,22 €  
R8 -     3.814,53 €      3.993,46 €      4.139,87 €      4.408,25 €      4.660,38 €  
R6 -     3.269,27 €      3.431,93 €      3.635,26 €      3.692,21 €      3.797,92 €  
R4 -     3.133,55 €      3.285,54 €      3.440,06 €      3.553,92 €      3.635,26 €  
R2 -     2.934,22 €      3.013,93 €      3.141,49 €      3.237,21 €  - 
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Anlage 5 
Vergütungstabellen besondere ASB-typische Tätigkeiten 
 

Gültig mit In-Kraft-Treten des Tarifvertrages zum 01.01.2025 
 

€ 1 2 3 4 5 6 
ASB 2         2.582,16 €      2.784,28 €      2.834,67 €      2.906,58 €      3.064,63 €      3.229,97 €  
ASB 1         2.204,41 €      2.355,52 €      2.388,86 €      2.430,55 €      2.469,42 €      2.569,47 €  
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Anlage 6 - Entgeltordnung (TV ASB Bayern)  
 
Inhaltsverzeichnis  
 
Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)  
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale  
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person  
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung  
4. Hochschulbildung  
5. Anerkannte Ausbildungsberufe  
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen  
7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht  
8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte  
9. Unterstellungsverhältnisse  
10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter  
 
Teil A Allgemeiner Teil 
  
I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  
1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)  
2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)  
3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)  
4. Entgeltgruppen 13 bis 15  
 
II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 
1. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik  
2. Beschäftigte mit besonderen ASB-typischen Tätigkeiten 
 
Teil B  
Besonderer Teil  
 
I. Ärztinnen und Ärzte 
 
II. Beschäftigte in Gesundheitsberufen  
1. Beschäftigte in der Pflege  
2. Leitende Beschäftigte in der Pflege  
3. Lehrkräfte in der Pflege  
4. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie Präsenzkräfte  
5. Diätassistentinnen und Diätassistenten  
6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten  
7. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische Bademeister  
8. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten  

 
III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
 
IV. Beschäftigte im Rettungsdienst 
1. Beschäftigte im Rettungsdienst  
2. Beschäftigte an Rettungsdienstschulen 
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Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)  
 
1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale  
 
Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale 
(Teil A Abschnitt I) weder in der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgeltgruppe.  
 
Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst 
und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen 
Aufgaben der betreffenden Verwaltung hat.  
 
Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten 
die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Abschnitt I Ziffer 2); die allgemeinen 
Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) 
gelten nicht.  
 
Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie für sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, gelten die allgemei-
nen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziellen 
Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist.  
 
Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet dieses auch dann Anwendung, wenn die / der Be-
schäftigte außerhalb des Geltungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Besonderen Teile des TVöD be-schäftigt ist, zu dem bzw. 
denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist.  
 
Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A 
Abschnitt I Ziffer 3) besitzen eine Auffangfunktion. 
 
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person  
 
Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind Beschäftigte, die die geforderte 
Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen,  
- wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden oder  
- wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Vorausset-
zungen des „sonstigen Beschäftigten“ erfüllen,  
bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. Satz 1 
gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. Satz 
1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.  
 
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung  
 
Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium an einer staatlichen Hochschule im Sinne 
des § 1 Hochschulrahmenge-setz (HRG) oder einer nach § 70 HRG staatlich anerkannten Hochschule  
a) mit einer nicht an einer Fachhochschule abgelegten ersten Staatsprüfung, Magisterprüfung oder Diplomprüfung oder  
b) mit einer Masterprüfung  
beendet worden ist. Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Phi-
losophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder einer 
Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wurde, der 
seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschul-
reife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Ab-
schluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. – vor-
schreibt. Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss 
vorgeschrieben sind. Der Masterstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. Ein Abschluss 
an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staat-
lichen Stelle als dem deutschen Hochschulabschluss vergleichbar bewertet wurde.  
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4. Hochschulbildung  
 
Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer staatlichen Hochschule im Sinne des § 1 HRG oder einer nach § 
70 HRG staatlich anerkannten Hochschule ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein an-derer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt 
worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebun-
dene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. 
– vorschreibt. Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. Dem gleichgestellt 
sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend.  
Protokollerklärung zu Satz 3 und 4: 
 
5. Anerkannte Ausbildungsberufe  
 
Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung 
geregelt sind. 
  
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen  
 
(1) Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen 
und Befähigungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen geforderten entsprechenden 
Anforderungen gleich. Ist die Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstel-
lung ab der Feststellung.  
 
(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Eini-
gungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit 
wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert.  
 
7. Unterstellungsverhältnisse  
 
Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten 
Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten. Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisations- und 
Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.  
 
8. Ständige Vertreterinnen und Vertreter  
 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. 
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Teil A 
Allgemeiner Teil 
I. 
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 
 
1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 
 
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen, 
- Garderobenpersonal, 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich, 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks, 
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten, 
- Servierer/innen, 
- Hausarbeiter/innen, 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin, 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion). 

 
Ergänzungen der Aufzählung können durch Tarifvertrag geregelt werden. 
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2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)  
 
Entgeltgruppe 2  
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.  
 
(Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr 
kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.)  
 
Entgeltgruppe 3  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung 
erfordert.  
 
Entgeltgruppe 4  

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.  

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
 
(Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfor-
dern. Danach müssen Tätigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, 
die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)  
 
Entgeltgruppe 5  
Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.  
 
Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.  
 
(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick der/des Beschäftigten Anforde-
rungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgelt-gruppe 5 verlangt werden 
kann.)  
 
Entgeltgruppe 7  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.  
 
(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwertigem fachlichen Können besondere Umsicht und 
Zuverlässigkeit erfordern.) 
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3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhaltung, sonstiger Innendienst und Außendienst)  
 
Entgeltgruppe 2 
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.  
 
(Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr 
kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.)  
 
Entgeltgruppe 3  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung 
erfordert.  
 
Entgeltgruppe 4  

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel 
gründliche Fachkenntnisse erfordert.  
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder tech-
nisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)  

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
(Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 
3 erfordern. Danach müssen Tätigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anfor-
derungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 ver-
langt werden kann.)  

 
Entgeltgruppe 5  

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von mindestens drei Jahren und entsprechender Tätigkeit.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder tech-
nisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 
 

Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.  
 
(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet des Betriebes, bei der die/der Be-
schäftigte tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhanden-
sein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. 
  
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert. 
  
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 
  
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistungen erfordert.  
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.)  
 
Entgeltgruppe 9a  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert.  
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines 
Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.)  
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Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die auf-
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordert.  
(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten gründli-
chen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 
 

Entgeltgruppe 9c 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist.  
 
Entgeltgruppe 10 
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 
9c heraushebt. 
  
Entgeltgruppe 11  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt.  
 
Entgeltgruppe 12  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 her-
aushebt. 
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4. Entgeltgruppen 13 bis 15  
Entgeltgruppe 13  
1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-

schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der 

Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  
Entgeltgruppe 14  
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel aus der Entgeltgruppe 

13 Fallgruppe 1 heraushebt.  
2. Beschäftigte in Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 

ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  
3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
Entgeltgruppe 15  
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich  

durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie  
erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung  
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.  

2. Beschäftigte in Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung 
ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 
13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
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II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 
 
1. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik  
 
Vorbemerkung  
 
Nach dem Abschnitt II Ziffer 1 sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der Informations- und Kommunikationstechnik 
befassen ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Eingliederung. Zu diesen Systemen zählen insbesondere informationstechnische 
Hard- und Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Net-
zen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. Dabei werden Tätigkeiten 
im gesamten Lebenszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, 
Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und 
Qualitätssicherung. Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. Da mit 
den informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tätigkeits-
merkmale auch für die Beschäftigten in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement.  
 
Nicht unter den Abschnitt II Ziffer 1 fallen Beschäftigte, die lediglich IKT-Systeme anwenden oder Beschäftigte, die lediglich die 
Rahmenbedingungen für die Informations- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikatio-
nen von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.  
 
Entgeltgruppe 6  

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B. Fachinformatikerinnen und -informatiker der 
Fachrichtungen Anwendungs-entwicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen und -informati-
ker, IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und entsprechender Tätigkeit sowie sons-
tige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert.  
 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmännisches oder 
technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht 
auf das gesamte Gebiet des Betriebes, bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der/des 
Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.)  

 
Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind. 
 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. 
  
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse erfordert.  
 
Entgeltgruppe 9b  
 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.  
(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung der 
Tiefe und der Breite nach.)  
 
Entgeltgruppe 10  

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informatik) und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, der über den Gestaltungsspiel-
raum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht.  

 
Entgeltgruppe 11  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der 
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Entgeltgruppe 10 heraushebt.  
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraus-

hebt.  
 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung vo-
raussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.) 
 
Entgeltgruppe 12  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich 
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgelt-
gruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich 
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 her-
aushebt. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens  
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder  
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 
Entgeltgruppe 13 
 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der 
Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens  

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder  

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11  
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
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2. Beschäftigte mit ASB-typischen Tätigkeiten 
 
Durch die nachfolgende Eingruppierung von Beschäftigten wird den besonderen Gegebenheiten des ASB als Hilfsorganisation Rech-
nung getragen: 
 
Entgeltgruppe ASB 1 

1) Technischer Bereich des Hausnotrufes (ausgenommen qualifizierte  
medizinische Hilfe oder Verwaltungstätigkeiten) 

2) Essen auf Rädern 
3) Gemeinschaftsunterkünfte (wenn nicht Anlage 6 Teil B III. Sozial- und Erziehungsdienste) 
4) Schulbetreuung 
5) Schulfahrdienst 
6) Behindertenfahrdienst 
7) Patientenfahrdienst 
8) Linienfahrdienst 

 
Entgeltgruppe ASB 2 

1) Individuelle schwerstbehinderten Assistenz  
2) Schulbegleitung und Integrationshilfen  
3) Erste-Hilfe-Ausbildung  

 
Besitzstandsregelung: 
Beschäftigten, die bis zum In-Kraft-Treten des Tarifvertrages ein höheres als nach der Anlage 5 vorgesehenes Stundenentgelt 
schriftlich zugesagt oder erhalten haben, wird das höhere Stundenentgelt fortgezahlt. 
 
Protokollnotiz: 
Die Tarifparteien vereinbaren nach Inkrafttreten des Tarifvertrages in Verhandlungen über die Zuordnung von Tätigkeiten der Ent-
geltgruppen ASB 1 und ASB 2 zu treten. 
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Teil B  
Besonderer Teil 
 
I. Ärztinnen und Ärzte  
 
Entgeltgruppe 14  
 
Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe 15 

  
1. Fachärztinnen und Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit.  

2. Ärztinnen und Ärzte, denen mindestens fünf Ärztinnen oder Ärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  
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II. Beschäftigte in Gesundheitsberufen  
1. Beschäftigte in der Pflege  

 
Vorbemerkungen  

1. Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Ge-
sundheits- und Krankenpflegehelfer sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer. Die Be-zeichnung "Pflegerinnen 
und Pfleger" umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpflegerinnen und Altenpfleger in allen 
Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen.  

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
ausüben, sind als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. als Al-
tenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert.  

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die die Tätigkeiten von Ge-
sundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. als Altenpflegerin-
nen und Altenpfleger eingruppiert.  

4. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger eingrup-
piert.  

5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pflegerinnen und Pfleger sind auch Hebammen und Entbindungspfleger sowie Opera-
tionstechnische Assistentinnen und Assistenten und Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten mit abge-
schlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleich-
wertiger landesrechtlicher Regelung, die die Tätigkeit von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpflegern oder von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern 
auszuüben haben, eingruppiert.  

6. Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern bzw. von Pflegerinnen und Pflegern gehört auch 
die Tätigkeit in Ambulanzen, Blutzentralen und Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht überwiegend um eine Verwaltungs- 
oder Empfangstätigkeit handelt. 

 
Entgeltgruppe P 5  
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe P 6  
Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe P 7  

1. Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit.  
2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten mit 

abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach 
gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils entsprechender Tätigkeit.  

 
Entgeltgruppe P 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus 
der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 heraushebt.  

2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspädagogischer Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher 
Regelung und entsprechender Tätigkeit.  

3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit.  
4. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus 

der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2 heraushebt.   
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Entgeltgruppe P 9  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit.  
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft 

und entsprechender Tätigkeit. 
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2. Leitende Beschäftigte in der Pflege  
 
Vorbemerkungen  
 
Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für Leitungskräfte in der Pflege folgende regelmäßige Organi-
sationsstruktur zu Grunde:  
 

a. Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. Einer Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der 
Regel nicht mehr als neun Beschäftigte fachlich unterstellt.  

b. Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. Einer Stationsleitung sind in der Regel nicht mehr als zwölf Beschäf-
tigte fachlich unterstellt.  

c. Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Stationen. Einer Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in 
der Regel nicht mehr als 48 Beschäftigte fachlich unterstellt.  

 
Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt 
werden, ist dies unbeachtlich.  
 
Entgeltgruppe P 9  
Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder 
Teamleitern.  
 
Entgeltgruppe P 10  

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterinnen oder Teamleiter.  
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder Gruppenleitern bzw. von Teamleite-

rinnen oder Teamleitern der Entgeltgruppe P 11 Fallgruppe 1.  
 
Entgeltgruppe P 11  

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterinnen oder Teamleiter mit einem höheren Maß 
von Verantwortlichkeit oder von großen Gruppen oder Teams.  

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder Stationsleitern.  
 
Entgeltgruppe P 12 

1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter. 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 

oder von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern.  
 
Entgeltgruppe P 13  
Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder von großen Stationen.  
 
Entgeltgruppe P 14 
 

1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter. 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 

15.  
 
Entgeltgruppe P 15  
Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich 
durch den Umfang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbständigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe 
P 14 heraushebt oder von großen Bereichen bzw. Abteilungen.  
 
Entgeltgruppe P 16  
Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 15 heraushebt. 
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3. Lehrkräfte in der Pflege  
 
Entgeltgruppe 10  
Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation.  
 
Entgeltgruppe 11  
Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichs-
leiter einer Hebammenschule.  
 
Entgeltgruppe 12  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebammenschule.  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder 
Fachbereichsleiter einer Hebammenschule.  
 
Entgeltgruppe 13  
Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – 
mit erfolgreich ab-solviertem Vorbereitungsdienst (Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebammenschule.  
 
Entgeltgruppe 14  
Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule.  
Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule.  
 
Entgeltgruppe 15  
Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 
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4. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie Präsenzkräfte  
 
Entgeltgruppe A 2  
Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten.  
 
(Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr 
kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.)  
 
Entgeltgruppe A 3  
Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe A 2 heraushebt, dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung 
erfordert.  
 
Entgeltgruppe A 4  

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-
dauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.  

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten.  
 
(Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe A 3 erfor-
dern. Danach müssen Tätigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, 
die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe A 3 verlangt werden kann.)  
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5. Diätassistentinnen und Diätassistenten  
 
Entgeltgruppe 5  
Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und Diätassistenten.  
 
Entgeltgruppe 7  
Staatlich anerkannte Diätassistentinnen und Diätassistenten mit entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe 8  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
Entgeltgruppe 9a  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
Entgeltgruppe 9b  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernährungsberaterin oder zum Ernährungsberater oder mit vergleichbarer 
Fortbildung (z.B. Diabetesberaterin oder Diabetesberater) und entsprechender Tätigkeit.  
 
Schwierige Aufgaben sind z.B. Diätberatung von einzelnen Patientinnen oder Patienten, selbstständige Durchführung von Ernäh-
rungserhebungen, Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre, Herstellung und Berechnung 
spezifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-Bilanz-Studien, 
Maldigestion und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diäten, spezielle Anfertigung von Sonderernährung für 
Patienten auf Intensiv- und Wachstationen. 
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6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten  
 
Entgeltgruppe 5  
Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten.  
 
Entgeltgruppe 7  
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe 8  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
Entgeltgruppe 9a  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
Entgeltgruppe 9b  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte folgende Aufgabe erfüllen:  
Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz.  
 
 
Schwierige Aufgaben sind z.B. Ergotherapie bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, bei Schlaganfällen, mit spas-
tisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren. 
  



 
 

 
  

TV ASB Bayern – Finale Fassung - 14.10.2024 - Seite 55 von 61 
 

7. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische Bademeister  
 
Entgeltgruppe 3  
Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeiste-rinnen sowie Masseuren und medizinischen Bade-
meistern.  
 
Entgeltgruppe 5  
Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische Bademeister mit entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe 6  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
(Schwierige Aufgaben sind z.B. Verabreichung von Kohlensäure- und Sauerstoffbädern bei Herz- und Kreislaufbeschwerden, Mas-
sage- oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von Frisch-operierten). 
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8. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten  
 
Entgeltgruppe 5  
Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten.  
 
Entgeltgruppe 7  
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.  
 
Entgeltgruppe 8  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
  
Entgeltgruppe 9a  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
 
Entgeltgruppe 9b  
Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen:  
- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz oder auf einer Intensivstation nach einem Polytrauma.  
 
(Schwierige Aufgaben sind z.B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei Querschnittslähmun-
gen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie, nach Einsatz 
von Endoprothesen, nach Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren.) 
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III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
 
Entgeltgruppe S 2  
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungs-
pflegehelferinnen/Heilerziehungspflegehelfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung.  
 
Entgeltgruppe S 3  
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerziehungspfle-
gehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
 
Entgeltgruppe S 4  

1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger, Sozialassistentinnen/Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelferinnen/Heilerzie-
hungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung.  
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger oder Heiler-

zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung.  
 
Entgeltgruppe S 7  
Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-
stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.  
 
Entgeltgruppe S 8a 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-
cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlossenen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft für 
Arbeits- und Berufsförderung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder in 
Werkstätten für behinderte Menschen.  

 
Entgeltgruppe S 8b 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-
cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtner-
meister als Gruppenleiterin/Gruppen-leiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behin-
derte Menschen.  

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozial-pädagoginnen/Sozialpädagogen mit 
staatlicher Anerkennung.  

 
Entgeltgruppe S 9  

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatli-
cher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens 
drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8 Fallgruppe 1.  

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.  
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit 

nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung.  
4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.  
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  
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Entgeltgruppe S 11a 
Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertages-
stätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind 
 
Entgeltgruppe S 11b 
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogin-
nen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
 
Entgeltgruppe S 12  
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogin-
nen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.  
 
Entgeltgruppe S 13 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  
 
Entgeltgruppe S 15  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.  
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 

für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX.  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-
tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-
hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind.  

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpä-
dagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vor-
gesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu 
einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.  

 
Entgeltgruppe S 16 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-

tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.  
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 

für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-
tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  
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5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinde-
rung im Sinne des § 2 SGB IX.  

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-
hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.  

 
Entgeltgruppe S 17 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.  
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kin-

dertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.  
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 

für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kinder-
tagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX 
mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.  

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erzie-
hungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.  

6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpä-
dagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vor-
gesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch beson-
dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.  

7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tä-
tigkeit.  

 
Entgeltgruppe S 18  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.  
2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder 

für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.  

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinde-
rung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.  

4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpä-
dagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vor-
gesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß 
der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 15 Fallgruppe 6 heraushebt.  
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IV. Beschäftigte im Rettungsdienst 
 
1. Beschäftigte im Rettungsdienst 
 
Entgeltgruppe R 2: 
Rettungsdiensthelferinnen und -helfer als Fahrerinnen und Fahrer 
 
Entgeltgruppe R 4 
Rettungssanitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten 
 
Entgeltgruppe R 6 
Rettungsassistenteninnen und -assistenten mit entsprechenden Tätigkeiten 
 
Entgeltgruppe R 8 
Notfallsanitäterinnen und -sanitäter mit entsprechenden Tätigkeiten 
 
Entgeltgruppe R 9a 
Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leiter von Rettungswachen 
 
Entgeltgruppe R 9b 

1. Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 20 Beschäf-

tigte durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind. 
 
Entgeltgruppe R 9c 

1. Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 20 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind 

2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Rettungswachen, denen mindestens 40 Beschäf-
tigte durch ausdrückliche Anordnung unterstellt sind. 

 
Entgeltgruppe R 10 
Leiterinnen und Leiter von Rettungswachen, denen mindestens 40 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 
 
 
2. Beschäftigte an Rettungsdienstschulen 
 
Entgeltgruppe 9a 
Lehrkräfte mit Berufsqualifikation als Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen und entsprechender Tätigkeit in der Rettungs- 
und/oder Betriebssanitäter/-innen-Fort- und Ausbildung. 
 
 
Entgeltgruppe 10 

1. Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit in der Berufsfachschulausbildung 
und/oder Fortbildung von Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen innen. 

2. Lehrkräfte der Entgeltgruppe 9a mit Leitender und/oder konzeptioneller Tätigkeit in der Rettungs- und Betriebssanitäter/in-
nen-Fort- und Ausbildung. 

 
Anmerkung: 
- Abgeschlossene Zusatzqualifikation als Praxisanleiter/in (300 Std. Ausbildung) 
- Genehmigung als Hilfslehrkraft durch die Bezirksregierung 
 
Entgeltgruppe 11 

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fach-
bereichsleiter einer Rettungsdienstschule. 

 
Anmerkungen: 
- Eingruppierung als Qualifikationsebene 3 oder 4 durch die Bezirksregierung 
- Genehmigung als Lehrkraft durch die Bezirksregierung 
 
Entgeltgruppe 12 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Rettungsdienstschule. 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als Fachbereichsleiterin-

nen oder Fachbereichsleiter einer Rettungsdienstschule. 
 
Entgeltgruppe 13 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer Rettungsdienstschule. 
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